
 

 

 

 

Empfehlungs-/Unterstützungsschreiben des Umweltbundesamtes zum 

„Textil Race“ 

 

 

Sehr geehrter Herr Gebert, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

unsere moderne Kreislaufwirtschaft lebt von der engagierten Beteiligung 

aller Verbraucherinnen und Verbraucher. Denn nur so können wir 

gemeinsam den Ressourcenverbrauch insgesamt reduzieren, Produkte für 

den Wiedereinsatz sichern und die Nutzung von Primärressourcen 

vermindern – ein wichtiger Beitrag zum Umweltschutz. Und Textilien 

stecken voller wertvoller Rohstoffe. 

 

Wir begrüßen die Durchführung von Textil Races an den Schulen, denn sie 

vermitteln schon der jüngsten Generation, ihren Familien und den 

privaten Haushalten auf ganz praktische Weise die Wichtigkeit eines 

sorgsamen und langlebigen Umgangs mit Bekleidung und ihrer 

umweltgerechten Entsorgung – vor allem in der zunehmenden 

Schnelllebigkeit der Modewelt. Vermehrt wird Bekleidung, die voller 

aufwändig und oft mit negativen Umweltauswirkungen produzierter 

Rohstoffe steckt, zu früh ausrangiert.  

 

Die jährliche Sammelmenge an Alttextilien liegt bei etwa 1 Million 

Tonnen; das entspricht etwa einer Sammelquote von rund 64 %. 

Hauptsächlich werden diese über gewerbliche Sammler, gemeinnützige 

Sammler sowie über die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger erfasst 

und einem aufwändigen Sortierprozess unterworfen. Dabei wird noch 

etwas mehr als die Hälfte als markt- und tragfähige Kleidung für den 

Second-Hand-Gebrauch aussortiert. Die restliche Menge geht in die 

Verwertung mit dem Ziel, daraus neue Produkte mit recyclierten 

Materialien herzustellen. 
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Ab dem 1. Januar 2025 verpflichtet die europäische Abfallrahmenrichtlinie 

die Mitgliedstaaten, Alttextilien aus den privaten Haushalten getrennt zu 

sammeln als wichtige Voraussetzung für das Recycling dieser Abfälle. In 

Deutschland regelt das Kreislaufwirtschaftsgesetz, dass die öffentlich-

rechtlichen Entsorgungsträger für die getrennte Sammlung der Alttextilien 

aus den privaten Haushalten ab 2025 verantwortlich sind. 

 

Jede Art der geregelten Öffentlichkeitsinformation und 

Öffentlichkeitsbeteiligung schafft Bewusstsein bei den Verbraucherinnen 

und Verbrauchern und hilft, einen bewussteren Umgang mit Kleidung zu 

fördern. Geregelte Sammelaktionen wie Textil Races, die von 

qualifizierten Entsorgungspartnern – seien es öffentlich-rechtliche 

Entsorgungsträger, gewerbliche und gemeinnützige Sammler oder 

Hersteller – unterstützt werden, leisten in besonderem Maße einen 

wichtigen Beitrag zum Umwelt- und Ressourcenschutz sowie zur 

Steigerung der Sammelmengen von Alttextilien, auch aufgrund der zu 

erwartenden Öffentlichkeits- und Medienwirksamkeit. Sie können so die 

benötigte Verhaltensänderung bewirken, da auf diesem Weg das Thema 

Kleidung näher in das Bewusstsein der Menschen rückt. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Im Auftrag 

 

 
Dr. Bettina Rechenberg 

Fachbereichsleiterin III „Nachhaltige Produktion und Produkte, 

Kreislaufwirtschaft“ 


